
Eine goldene Regel: Man muss die Menschen nicht nach ihren Meinungen beurteilen,  
sondern nach dem, was diese Meinungen aus ihnen machen. 
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 1. Die Unternehmenssteuerreform 2008 

 
Der Bundesrat hat am 6.7.2007 der von der Bundesregierung am 25.5.2008 endgültig beschlossenen 
Unternehmenssteuerreform 2008 zugestimmt. Ziele der Reform sind u. a. Verbesserung der internatio-
nalen Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen durch wettbewerbsfähige Steuersätze, weitgehen-
de Rechtsform- und Finanzierungsneutralität von Kapital- und Personengesellschaften sowie die Ein-
schränkung von unerwünschten steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten. Die Unternehmenssteuerreform 
tritt – mit Ausnahmen – am 1.1.2008 in Kraft. 
Diese gewünschten Ergebnisse will der Gesetzgeber durch mehrere Maßnahmen erreichen, die nachfol-
gend kurz aufgezeigt werden.  
 
• Kapitalgesellschaften: Kernstück der Reform bildet die geplante Absenkung des Körperschaftsteu-
ersatzes für Kapitalgesellschaften von derzeit 25 % auf 15 %. Nachdem die Gewerbesteuer weder ihre 
eigene noch die körperschaftsteuerliche Bemessungsgrundlage mindern darf, sinkt die Gesamtsteuerbe-
lastung auf Gewinne (bei einem Gewerbesteuerhebesatz von 400 %) von derzeit 38,65 % auf 29,83 %. 
Das Halbeinkünfteverfahren wird für Dividenden, die – aus im Betriebsvermögen gehaltenen Anteilen 
– zufließen, zu einem Teileinkünfteverfahren. Im Ergebnis unterliegen 60 % der Dividende, die den 
jeweiligen Gesellschaftern ab dem 1.1.2009 zufließen, dem persönlichen Steuersatz. Vom Teileinkünf-
teverfahren sind auch Gewinne aus der Veräußerung von im Betriebsvermögen gehaltenen Anteilen 
betroffen. Im Privatvermögen gehaltene Anteile, die größer als 1 % sind, unterliegen bei Veräußerung 
ebenfalls dem Teileinkünfteverfahren. Im wirtschaftlichen Zusammenhang stehende Werbungskosten 
sind dann zu 60 % abziehbar.  
 
• Personengesellschaften: Um die Investitionsfähigkeit der Personenunternehmen zu erhöhen, 
schafft der Gesetzgeber die Möglichkeit, auf Antrag nicht entnommene Gewinne mit einem ermäßigten 
Steuersatz in Höhe von 28,25 % zzgl. Soli-Zuschlag zu versteuern – sog. Thesaurierungsbegünstigung.  
Werden diese Gewinne zu einem späteren Zeitpunkt wieder entnommen, erfolgt eine Nachversteuerung 
mit 25 %. Diese Regelung können Einzel- sowie Mitunternehmer in Anspruch nehmen, wenn sie zu 
mindestens 10 % am Unternehmen beteiligt sind oder der Gewinnanteil 10.000 Euro übersteigt.  
Als nicht entnommener Gewinn ist der laufende Gewinn abzüglich eines positiven Saldos der Entnah-
men und Einlagen zu verstehen. Zu einer zwangsweisen Nachversteuerung des nicht entnommenen 
Gewinns kommt es bei einer Betriebsveräußerung oder -aufgabe, Einbringung des Betriebes in eine 
Kapitalgesellschaft, beim Übergang zur Einnahmen-Überschuss-Rechnung oder auf Antrag. Wird ein 
Betrieb oder Mitunternehmeranteil im Wege der Erbfolge oder vorweggenommenen Erbfolge übertra-
gen, geht auch der nachversteuerungspflichtige Betrag dieses Betriebs oder Mitunternehmeranteils auf 
den Rechtsnachfolger über.  
Der Steuerpflichtige kann auch die Nachversteuerung unabhängig von der Höhe des Saldos aus Ent-
nahmen und Einlagen beantragen. Dies ist z. B. vor einer unentgeltlichen Betriebsübergabe sinnvoll, 
wenn der Übergeber den Rechtsnachfolger von der Nachversteuerung der von ihm erzielten Gewinne 
entlasten möchte. 
Entnimmt der Unternehmer oder sein Rechtsnachfolger Geldbeträge, um die Erbschaft- oder Schen-
kungsteuer, die aufgrund der unentgeltlichen Übertragung des Betriebs oder Mitunternehmeranteils 
entstanden ist, zu zahlen, entfällt insoweit eine Nachversteuerung.  
Anmerkung: Diese Ausgestaltung der Thesaurierung greift zu kurz, denn im Fall der Entnahme des 
thesaurierten Gewinnes müssen mehr Steuern bezahlt werden als ohne Thesaurierung. Nur eine lang-
jährige Thesaurierung der nicht entnommenen Gewinne bringt nach derzeitiger Regelung Liquiditäts-
vorteile. Es gilt also genau zu rechnen, inwieweit sich die Thesaurierung überhaupt lohnt. 
Einnahme-Überschuss-Rechner (§ 4 Abs. 3 EStG) können diese Regelung nicht in Anspruch nehmen. 
 
• Investitionsabzugsbetrag: Mit der Unternehmensteuerreform 2008 wurde die bisherige sog. An-
sparabschreibung nach § 7g EStG – in Zukunft Investitionsabzugsbetrag – modifiziert.  
Die Neuregelung ermöglicht die Vorverlagerung von Abschreibungspotenzial in ein Wirtschaftsjahr vor 
Anschaffung oder Herstellung eines begünstigten Wirtschaftsguts. Die Inanspruchnahme des Investiti-



onsabzugsbetrages führt demnach zu einer Steuerstundung. Im Rahmen dieser Umgestaltung verzichtet 
der Gesetzgeber jedoch auf die Vorteile bei der Ansparrücklage für Existenzgründer.  
Nach der neuen Regelung können Steuerpflichtige für Wirtschaftsgüter, die sie ab dem 1.1.2008 an-
schaffen oder herstellen wollen, bis zu 40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten eines beweglichen Wirtschaftsguts des Anlagevermögens außerbilanziell gewinnmindernd ab-
ziehen (Investitionsabzugsbetrag). Der Abzugsbetrag darf dabei im Jahr der Inanspruchnahme und den 
drei Vorjahren 200.000 Euro je Betrieb nicht übersteigen. Das entspricht einem Investitionsvolumen 
von 500.000 Euro.  
Die bisherige buchungsmäßige Bildung von Rücklagen (Ansparabschreibungen) entfällt.  
Das begünstigte Wirtschaftsgut muss nicht mehr „neu“ sein; es kann also auch für gebrauchte Wirt-
schaftsgüter, die die im Gesetz geforderten Voraussetzungen erfüllen, ein Abzugsbetrag angesetzt wer-
den.  
Wie bisher können den Abzugsbetrag ausschließlich kleine und mittlere Betriebe, die die nachfolgen-
den Betriebsgrößenmerkmale nicht überschreiten, in Anspruch nehmen. Dazu zählen bilanzierende 
Gewerbetreibende bzw. Steuerpflichtige mit Einkünften aus selbstständiger Arbeit mit einem Betriebs-
vermögen von 235.000 Euro (vorher 204.517 Euro) und land- und forstwirtschaftliche Betriebe mit 
einem Wirtschaftswert/Ersatzwirtschaftswert von 125.000 Euro (vorher Einheitswert 122.710 Euro). 
Abweichend von der bisherigen Rechtslage dürfen bei einer Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 künftige 
Investitionen nur noch bei einem Gewinn von bis zu 100.000 Euro berücksichtigt werden. Die 
100.000 Euro Gewinngrenze gilt nicht nur für den einzelnen Steuerpflichtigen, sondern auch für die 
Gemeinschaften, in denen sich z. B. mehrere Freiberufler zusammengeschlossen haben.  
Damit dürften viele Freiberufler diese Vergünstigung nicht in Anspruch nehmen können. Um trotzdem 
in den Genuss des Investitionsabzugsbetrages zu gelangen, wäre eine Änderung der Gewinnermitt-
lungsart denkbar. Diese Umstellung müsste aber wegen ggf. damit verbundener Nachteile geprüft wer-
den. 
Die Geltendmachung eines Abzugsbetrages setzt die Absicht des Steuerpflichtigen voraus, das begüns-
tigte Wirtschaftsgut in den dem Wirtschaftsjahr des Abzugs folgenden drei (vorher zwei) Wirtschafts-
jahren anzuschaffen oder herzustellen (Investitionszeitraum). So kann z. B. im Jahr 2008 ein Investiti-
onsabzugsbetrag für ein Wirtschaftsgut, das in den Jahren 2009, 2010 oder 2011 angeschafft werden 
soll, in Anspruch genommen werden.  
Für die hinreichende Konkretisierung der voraussichtlichen Investition ist weiterhin eine Prognoseent-
scheidung über das künftige Investitionsverhalten erforderlich. Maßgebend sind die Verhältnisse am 
Ende des Wirtschaftsjahres der beabsichtigten Geltendmachung des Investitionsabzugsbetrages. Zu 
diesem Zeitpunkt muss die Investition auch noch durchführbar sein. Die Vorlage eines Investitionspla-
nes oder eine feste Bestellung eines bestimmten Wirtschaftsguts ist dagegen auch weiterhin regelmäßig 
nicht erforderlich. 
Das begünstigte Wirtschaftsgut, das voraussichtlich angeschafft oder hergestellt werden soll, ist vom 
Steuerpflichtigen hinreichend zu benennen. Sammelbezeichnungen wie „Maschinen“ oder „Fuhrpark“ 
sind nicht ausreichend. Die Höhe der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten ist wei-
terhin anzugeben. Nicht erforderlich ist dagegen die Angabe des Wirtschaftsjahres der Investition. Die 
Angaben müssen dem Finanzamt in den einzureichenden Unterlagen zur Steuererklärung mitgeteilt 
werden.  
Ein Investitionsabzugsbetrag kann nur dann in Anspruch genommen werden, wenn das begünstigte 
Wirtschaftsgut ausschließlich oder fast ausschließlich, d. h. zu mindestens 90 %, betrieblich genutzt 
wird. Diese Bedingung war bisher für die Inanspruchnahme von Ansparabschreibungen nicht gefordert. 
Damit dürfte der Investitionsabzugsbetrag für einen auch privat genutzten Pkw in vielen Fällen nicht 
mehr infrage kommen. 
Wird das begünstigte Wirtschaftsgut, für das ein Abzugsbetrag in Anspruch genommen wurde, planmä-
ßig angeschafft oder hergestellt, können die tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten um 
bis zu 40 % gewinnmindernd reduziert werden. Die Bemessungsgrundlage für die weiteren Abschrei-
bungen und Sonderabschreibungen vermindert sich entsprechend. Gleichzeitig ist der für dieses Wirt-
schaftsgut berücksichtigte Investitionsabzugsbetrag außerbilanziell gewinnerhöhend hinzuzurechnen.  
Unterbleibt die geplante Investition oder sind die beabsichtigte Anschaffung/Herstellung und die später 
tatsächlich durchgeführte Investition nicht gleichartig, ist die Berücksichtigung des Investitionsabzugs-
betrages rückgängig zu machen. Dafür ist die Einkommensteuerveranlagung des Wirtschaftsjahres des 



Abzugs entsprechend zu korrigieren, auch wenn der Steuerbescheid bestandskräftig wurde. Der ur-
sprüngliche Abzug in diesem Veranlagungszeitraum wird demnach nicht mehr berücksichtigt, was zu 
einer entsprechenden Gewinnerhöhung für dieses Jahr führt. Als Folge ergibt sich eine Verzinsung der 
daraus resultierenden Steuernachforderungen. Der bisherige Gewinnzuschlag von jeweils sechs Prozent 
pro Jahr entfällt dafür. 
 
• Sonderabschreibung: Ein Betrieb, der die im Gesetz genannten Voraussetzungen (wie vorher ge-
nannt) erfüllt, kann 20 % der Anschaffungs- oder Herstellungskosten als Sonderabschreibung geltend 
machen. Die Sonderabschreibungen können verteilt im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in 
den folgenden vier Jahren in Anspruch genommen werden. Die Inanspruchnahme der Sonderabschrei-
bung ist auch für „gebrauchte“ bewegliche Wirtschaftsgüter zulässig.  
Die bisher bestehende Regelung, wonach Sonderabschreibungen nur in Anspruch genommen werden 
können, wenn vorher eine Ansparabschreibung gebildet wurde, besteht nicht mehr. 
 
• Abschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern: Die Regelungen zur Sofortabschreibung 
geringwertiger Wirtschaftsgüter wurden neu geordnet. Danach ist bei Steuerpflichtigen mit Gewinnein-
künften ein Sofortabzug bei selbstständig nutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermö-
gens erforderlich, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten jeweils 150 Euro nicht übersteigen. 
Auf die bisherigen besonderen Aufzeichnungspflichten wird vollständig verzichtet. 
Bewegliche abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellungs-
kosten zwischen 150 Euro und 1.000 Euro sind künftig in einen jahrgangsbezogenen Sammelposten 
einzustellen. Dieser Sammelposten ist über eine Dauer von fünf Jahren gleichmäßig verteilt gewinn-
mindernd aufzulösen. Abgesehen von der buchmäßigen Erfassung des Zugangs des jeweiligen Wirt-
schaftsguts bestehen keine weiteren Dokumentationspflichten. Die Einbeziehung der Wirtschaftsgüter 
in einen Sammelposten bedingt eine zusammenfassende Behandlung der einzelnen Wirtschaftsgüter. In 
der Folge wirken sich Vorgänge nicht aus, die sich nur auf das einzelne Wirtschaftsgut beziehen. Durch 
Veräußerungen, Entnahmen oder Wertminderungen wird der Wert des Sammelpostens nicht beein-
flusst. 
Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten 410 Euro nicht übersteigen, können nur 
noch bei Überschusseinkünften im Jahr der Anschaffung sofort abgeschrieben werden.  
 
• Degressive Abschreibung: Gerade erst wurde für die Jahre 2006 und 2007 die degressive Ab-
schreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens von 20 % auf 30 % angehoben. Die-
se „Vergünstigung“ verlängert der Gesetzgeber nicht. 
 
• Zinsschranke: Mit der Einführung einer Zinsschranke soll der Betriebsausgabenabzug von Zins-
aufwendungen für sämtliche Fremdfinanzierungen – insbesondere Bankdarlehen – eingeschränkt wer-
den. Hierfür räumt der Gesetzgeber eine Freigrenze von einer Million Euro ein. Ist der Schuldzinsüber-
hang kleiner als eine Million, sind die Zinsen unbeschränkt als Betriebsausgaben abziehbar, sodass die 
meisten Steuerpflichtigen von dieser Neuregelung nicht betroffen sein werden.  
Die Regelung zur Zinsschranke ist kompliziert und mit Ausnahmen – sog. „Escape-Klauseln“ – verse-
hen. Die detaillierten Ausführungen würden den Rahmen dieses Schreibens sprengen. Hier bieten wir 
Ihnen im Bedarfsfalle das persönliche Gespräch an. 
 
• Gewerbesteuer: Die Unternehmenssteuerreform schafft die Abzugsmöglichkeit der Gewerbesteuer 
als Betriebsausgaben ab. Der Staffeltarif für Einzelunternehmen und Personengesellschaften entfällt. 
Die Gewerbesteuermesszahl wird von 5 auf 3,5 reduziert.  
Die 50%ige steuerliche Hinzurechnung der gezahlten Dauerschuldzinsen bei der Gewerbesteuer fällt 
weg. Stattdessen werden alle Zinsen und Finanzierungsanteile von Mieten, Pachten, Leasingraten und 
Lizenzen in unterschiedlichen Bemessungshöhen mit einem Hinzurechnungsfaktor von 25 % (nach 
einem Freibetrag von 100.000 Euro) erfasst.  
Als Belastungsausgleich für den Wegfall des Betriebsausgabenabzugs erhöht sich der Anrechnungsfak-
tor auf die Einkommensteuer von 1,8 auf 3,8.  



Anmerkung: Bei ausreichendem Anrechnungsvolumen der Einkommensteuer und bei Hebesätzen bis 
zu 380 % erfolgt i. d. R. für Einzel- und Personengesellschaften eine vollständige Anrechnung bei der 
Einkommensteuer. 
 
• Mantelkauf: Die geltende Mantelkaufregelung, die die Nutzung und den Handel mit Verlustvorträ-
gen verhindern soll, wird neu gestaltet. Für den vollständigen oder teilweisen Wegfall des Verlustvor-
trags wird künftig nur noch darauf abgestellt, ob ein neuer Anteilseigner maßgebend auf die Geschicke 
der Gesellschaft einwirken kann und es so prinzipiell in der Hand hat, die Verwertung der Verluste zu 
steuern. Die Sanierung angeschlagener Betriebe bleibt weiterhin möglich, solche Fälle werden im Ver-
waltungsweg geregelt. 
 
• Abgeltungssteuer für private Kapitalerträge und Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäf-
ten: Bis 31.12.2008 werden Zinsen, Dividenden und private Veräußerungsgewinne unterschiedlich 
besteuert. So bleiben z. B. private Veräußerungsgewinne aus Aktien und Investmentfonds – außerhalb 
der einjährigen Haltefrist – steuerfrei. Zinsen unterliegen der normalen Einkommensteuerbelastung. Bei 
Dividenden liegt die Belastung durch die Einkommensteuer aufgrund des Halbeinkünfteverfahrens bei 
50 % des individuellen Grenzsteuersatzes, maximal somit bei 22,5 % (50 % vom maximalen Grenz-
steuersatz in Höhe von 45 %) zzgl. Soli-Zuschlag und Kirchensteuer. 
Mit der Unternehmensteuerreform 2008 wurde die Einführung einer Abgeltungssteuer für Einkünfte 
aus Kapitalvermögen sowie Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften beschlossen. Das Halbein-
künfteverfahren wird für Einkünfte des Privatvermögens abgeschafft. 
Der Steuersatz beträgt 25 % zzgl. Soli-Zuschlag und Kirchensteuer – insgesamt somit ca. 28 % und 
wird angewendet auf:  
 
• Einkünfte aus Kapitalvermögen, insbesondere Zinserträge aus Geldeinlagen bei Banken und Kre-

ditinstituten, Kapitalerträge aus Forderungswertpapieren, Dividenden, Erträge aus Investmentfonds, 
Zertifikatserträge  

• Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften, insbesondere bei Wertpapieren, Investmentantei-
len und Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, nicht jedoch Immobilien 

 
Die Regelung zur Abgeltungssteuer gilt nicht für Kapitalerträge bzw. Gewinne aus der Veräußerung 
von Beteiligungen als stiller Gesellschafter und aus partiarischen Darlehen, wenn Gläubiger und 
Schuldner einander nahestehende Personen sind, wenn sie von einer Kapitalgesellschaft oder Genos-
senschaft an einen Anteilseigner gezahlt werden, der zu mindestens 10 % an der Gesellschaft beteiligt 
ist – auch wenn der Gläubiger der Kapitalerträge eine dem Anteilseigner nahestehende Person ist und 
bei sog. Back-to-back-Finanzierungen. Diese Ausnahme sollen Gestaltungen verhindern, bei denen 
aufgrund der Steuersatzspreizung betriebliche Gewinne z. B. in Form von Darlehenszinsen abgesaugt 
werden und so die Steuerbelastung auf den Abgeltungssteuersatz reduziert wird. 
Ausgenommen sind auch Kapitaleinkünfte, die zu den Gewinneinkünften oder zu den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung gehören. Diese Erträge werden regulär besteuert.  
Leistungen aus Lebensversicherungen, bei denen nur die Hälfte des Unterschiedsbetrags zwischen der 
Versicherungsleistung und den geleisteten Beiträgen als Ertrag anzusetzen ist, fallen ebenfalls nicht 
unter die Regelung zur Abgeltungssteuer. Sie unterliegen dem progressiven Einkommensteuertarif. 
Dies gilt in den Fällen, in denen die Versicherungsleistung nach Vollendung des 60. Lebensjahres und 
nach Ablauf von zwölf Jahren nach Vertragsabschluss ausgezahlt wird.  
Der Steuerabzug erfolgt an der Quelle. Dafür werden inländische Schuldner/Zahlstellen (z. B. Banken) 
verpflichtet, von bestimmten im Inland dem Gläubiger zufließenden Erträgen aus Kapitalanlagen den 
Steuerabzug vorzunehmen und an die Finanzverwaltung abzuführen. Mit dem Steuerabzug ist die Ein-
kommensteuer des Gläubigers grundsätzlich abgegolten.  
Die sog. „Spekulationsfrist“ von einem Jahr bei Wertpapieren entfällt für Papiere, die ab 1.1.2009 ge-
kauft werden, komplett. Die Besteuerung von Gewinnen aus privaten Veräußerungsgeschäften erfolgt 
demnach grundsätzlich und unabhängig von der Haltedauer beim Anleger. Für Kapitalanlagen, die bis 
31.12.2008 erworben werden, gilt jedoch die alte Regelung weiter, bei der Gewinne aus der Veräuße-
rung von solchen Papieren nach einer Haltefrist von einem Jahr steuerfrei bleiben.  



Für die Besteuerung von Kapitalforderungen sieht der Gesetzgeber eine Sonderregelung vor, die insbe-
sondere Gewinne aus lang laufenden Zertifikaten betrifft. Die Steuerfreiheit nach einjähriger „Spekula-
tionsfrist” gilt nach neuem Recht nur dann uneingeschränkt fort, wenn die Forderung vor dem 
15.3.2007 erworben wurde. Für spätere Erwerbe (bis zum 31. 12. 2008) gilt die bisherige Regelung nur 
noch, wenn die Kapitalforderung vor dem 1.7. 2009 veräußert wird.  
Bemessungsgrundlage für den Steuerabzug ist der Bruttoertrag, der nur durch den neuen Sparer-
Pauschbetrag (= zusammengefasster Sparer-Freibetrag 750 Euro und Werbungskosten-Pauschbetrag 51 
Euro) in Höhe von 801 Euro für Ledige bzw. 1.602 Euro für Verheiratete reduziert wird. Ein darüber 
hinausgehender Werbungskostenabzug ist nicht möglich. Die tatsächlichen Werbungskosten wie z. B. 
Depotgebühren und/oder Finanzierungszinsen für die Anschaffung von Wertpapieren gehen steuerlich 
verloren. Diese Regelung zum nicht zugelassenen Werbungskostenabzug wird von führenden Steuerex-
perten als verfassungsrechtlich bedenklich eingestuft. 
Der Abzug von Verlusten aus Aktienverkäufen kann nur mit Gewinnen aus solchen Geschäften ver-
rechnet bzw. in künftige Jahre vorgetragen werden. Die Verlustverrechnungsmöglichkeit mit anderen 
Einkunftsarten entfällt; ein Verlustrücktrag in das Vorjahr ist nicht möglich. 
 
Günstigerprüfung: Steuerzahler, die sich durch den abgeltenden Steuersatz von 25 % schlechter stel-
len, haben jedoch die Möglichkeit, die Kapitaleinkünfte in der Steuererklärung anzugeben und so den 
Unterschiedsbetrag zwischen der einbehaltenen Abgeltungssteuer und der tatsächlich zu zahlenden 
Steuer wieder zu erhalten. Steuerpflichtige mit hohen Zinseinnahmen und einem höheren Einkommens-
teuersatz als 25 % profitieren i. d. R. bei der Anwendung der Abgeltungssteuer, liegt der Spitzensteuer-
satz doch zzt. bei 42 % (bzw. 45 % für „Reiche“). 
Das automatisierte Kontenabrufverfahren soll nur in äußerst seltenen Fällen noch anwendbar sein. 
 
 
 2. Bürgerschaftliches Engagement wird besser gefördert; höhere Spenden  

steuerlich absetzbar 

 
Der Bundestag hat am 6.7.2007 das Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements 
in geänderter Fassung verabschiedet. Mit der Zustimmung durch den Bundesrat, durch den keine Ände-
rungen mehr zu erwarten sind, tritt das Gesetz rückwirkend zum 1.1.2007 in Kraft. Dabei hat der Steu-
erpflichtige noch die Wahlmöglichkeit, für das Veranlagungsjahr 2007 das alte Recht in Anspruch 
nehmen zu können. 
Künftig können alle, die sich nebenberuflich im mildtätigen, im gemeinnützigen oder im kirchlichen 
Bereich engagieren, einen Steuerfreibetrag von 500 Euro im Jahr geltend machen, sofern sie nicht be-
reits von anderen Regelungen profitieren. Sind die als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abzieh-
baren Aufwendungen höher als dieser Freibetrag, müssen sie nachgewiesen oder glaubhaft gemacht 
werden. Wer die Aufwandspauschale in Anspruch nimmt, bekommt nicht zusätzlich noch die Auf-
wandsentschädigungen aus öffentlichen Kassen und auch nicht den sog. Übungsleiterfreibetrag ge-
währt.  
Den Freibetrag für Übungsleiter erhöht der Gesetzgeber von 1.848 auf 2.100 Euro. Zudem sieht das 
Gesetz eine Anhebung der Höchstgrenzen für den Spendenabzug von bisher 5 % bzw. 10 % des Ge-
samtbetrags der Einkünfte auf einheitlich 20 % vor; alternativ 2 ‰ der Summe der gesamten Umsätze 
und der im Kalenderjahr aufgewendeten Löhne und Gehälter. 
Künftig reicht für Spenden bis zu 200 Euro (bisher bis 100 Euro) ein einfacher Bareinzahlungsbeleg 
oder eine Buchungsbestätigung als Nachweis aus. 
Die bisherige Verteilung der Großspenden auf sieben Jahre wurde gestrichen. Zuwendungsbeträge, die 
die o. g. Höchstbeträge überschreiten oder im Veranlagungszeitraum der Zuwendung nicht berücksich-
tigt werden können, dürfen nicht mehr in den vorangegangenen Veranlagungszeitraum zurückgetragen, 
sondern nur noch in künftige Jahre vorgetragen werden. 
Der Höchstbetrag für die Ausstattung von Stiftungen mit Kapital ist von derzeit 307.000 Euro auf eine 
Million Euro angehoben worden. Der Regierungsentwurf sah lediglich 750.000 Euro vor.  
Die gemeinnützigen Körperschaften und die ehrenamtlichen Mitarbeiter werden ab 1.1.2008 durch die 
Anhebung der Besteuerungsgrenze für wirtschaftliche Betätigungen finanziell und/oder im Hinblick auf 



den Arbeitsaufwand weiter entlastet. Dafür wird die Zweckbetriebsgrenze für sportliche Veranstaltun-
gen und die Grenze für die Pauschalierung der Vorsteuer von 30.878 Euro auf 35.000 angehoben.  
Die Finanzbehörden haben die Möglichkeit erhalten, Zwecke auch dann als gemeinnützig anzuerken-
nen, wenn diese nicht in der Abgabenordnung aufgeführt sind.  
 
 
 3. Die neue Pauschalbesteuerung von Sachzuwendungen und Geschenken an  

Arbeitnehmer: hier Sozialversicherungspflicht 
 
Das Jahressteuergesetz 2007 führt ab dem 1.1.2007 eine Einkommensteuer-Pauschalierungsmöglichkeit 
für Sachzuwendungen an Arbeitnehmer mit einem Pauschalsteuersatz von 30 % ein. Dem zuwendenden 
Steuerpflichtigen ermöglicht das Gesetz, die Einkommensteuer pauschal zu erheben, wenn er die Steuer 
übernimmt und den Zuwendungsempfänger darüber informiert. Für den Empfänger ist die Zuwendung 
steuerfrei. 
Als Sachzuwendungen kommen z. B. gewährte Vorteile anlässlich des Besuchs von sportlichen, kultu-
rellen oder musikalischen Veranstaltungen, aber auch Incentive-Reisen in Betracht.  
Als Bemessungsgrundlage für die Besteuerung der geldwerten Vorteile wird auf die tatsächlichen Kos-
ten einschließlich Umsatzsteuer abgestellt.  
Um bei hohen Sachzuwendungen eine Besteuerung mit dem individuellen Steuersatz des Empfängers 
der Zuwendung zu gewährleisten, wird die Pauschalierungsmöglichkeit ausgeschlossen, soweit die 
Aufwendungen je Empfänger und Wirtschaftsjahr oder die Aufwendungen für die einzelne Zuwendung 
den Betrag von 10.000 Euro übersteigen. 
Die Pauschalsteuer ist als Betriebsausgabe abziehbar, wenn der Empfänger der Zuwendung Arbeitneh-
mer des Steuerpflichtigen ist. Die Pauschalierung wird bei Arbeitnehmern nur in den Fällen zugelassen, 
in denen die Sachzuwendungen zusätzlich zu dem ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden.  
Vom Gesetzgeber nicht eindeutig geklärt war die Frage, inwieweit diese Sachzuwendungen auch der 
Sozialversicherungspflicht unterliegen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist der Auffas-
sung, dass diese Zuwendungen auch sozialversicherungspflichtig sind. Der Grundsatz, wonach pau-
schalbesteuerte Zuwendungen nicht der Sozialversicherungspflicht unterfallen, trifft demnach nicht 
mehr uneingeschränkt zu. 
Durch diese Entscheidung schränkt das Ministerium den positiven Effekt dieser Vorschrift erheblich 
ein. Lediglich bei Arbeitnehmern, deren Gehalt oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze in der Sozial-
versicherung liegt oder die nicht sozialversicherungspflichtig sind, stellt die Pauschalierungsmöglich-
keit mit 30 % – insbesondere für Incentive-Reisen – eine interessante Belohnungsmöglichkeit dar. 
 
 
 4. Gewinnschwelle für Bilanzierung durch das Zweite  

Mittelstandsentlastungsgesetz angehoben  
 
Das Erste Mittelstandsentlastungsgesetz lockerte bereits die steuerliche Bilanzierungspflicht für kleine-
re Unternehmen. Durch die Anhebung der Buchführungspflichtgrenze von einem Umsatz von 350.000 
Euro auf 500.000 Euro fallen seit dem 1.1.2007 gewerbliche Betriebe mit einem Gewinn bis zu 30.000 
Euro aus der Buchführungspflicht.  
Durch die Neuregelungen des Zweiten Mittelstandsentlastungsgesetzes werden noch mehr Unterneh-
men als bisher von der Bilanzierungspflicht befreit. Dafür wurde die Gewinnschwelle auf 50.000 Euro 
angehoben. Unternehmen mit einem Jahresgewinn bis 50.000 Euro und einen Umsatz bis 500.000 Euro 
können für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2007 beginnen, zur Einnahmen-Überschuss-Rechnung 
übergehen. Freiberufler sind generell nicht buchführungspflichtig.  
 
 
 5. Bundesverwaltungsgericht schließt sich BFH-Rechtsprechung zum  

Grundsteuererlass bei strukturellem Leerstand an 
 
Das Bundesverwaltungsgericht hat sich der Auffassung des Bundesfinanzhofs angeschlossen, dass ein 
Grundsteuererlass nicht nur bei atypischen und vorübergehenden Ertragsminderungen in Betracht 



kommt, sondern auch strukturell bedingte Ertragsminderungen nicht nur vorübergehender Natur erfas-
sen kann.  
Im Jahr 2001 hatte das Bundesverwaltungsgericht noch entschieden, dass ein Grundsteuererlass wegen 
einer Ertragsminderung für Mietobjekte nicht in Betracht kommt, wenn diese auf die allgemeine Wirt-
schaftslage, d. h. auf einen sogenannten strukturellen Leerstand, zurückzuführen ist.  
Von einer solchen Situation seien alle Grundstückseigentümer betroffen. Deshalb komme nicht ein auf 
den Einzelfall bezogener Steuererlass in Betracht. Der in der Unvermietbarkeit zum Ausdruck kom-
mende geringere Wert des Mietobjekts könne nur bei einer Neufestsetzung des Einheitswertes berück-
sichtigt werden. Ein Grundsteuererlass sei deshalb nur in Fällen atypischer und vorübergehender Er-
tragsminderung zu gewähren.  
Von dieser Rechtsprechung will der Bundesfinanzhof in einem von ihm zu entscheidenden Fall abwei-
chen. In dem hierfür vorgesehenen Verfahren vor dem Gemeinsamen Senat der obersten Gerichtshöfe 
des Bundes hat das Bundesverwaltungsgericht mitgeteilt, dass es an seiner bisherigen Rechtsprechung 
nicht mehr festhalte.  
Anmerkung: Der Grundsteuererlass wird nur auf Antrag gewährt, der bis Ende März des Folgejahres 
zu stellen ist – also z. B. für 2007 bis 31.3.2008. 
 
 
 6. Aufwendungen für Bewirtung und Werbegeschenke  

eines Arbeitnehmers als Werbungskosten 
 
Werbungskosten sind Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung von Einnahmen. Hierzu 
können auch Aufwendungen eines Arbeitnehmers für „Werbegeschenke“ und für die „Bewirtung“ von 
Personen zählen. Werbungskosten liegen dann vor, wenn zwischen den Aufwendungen und den Ein-
nahmen ein objektiver Veranlassungszusammenhang besteht. 
Dabei muss die Frage, ob der Steuerpflichtige Aufwendungen aus beruflichem Anlass erbringt oder ob 
es sich um Aufwendungen für die Lebensführung handelt, anhand einer Würdigung aller Umstände des 
Einzelfalls entschieden werden. 
Bei der Würdigung, ob Aufwendungen eines Arbeitnehmers (hier für Bewirtung und Werbegeschenke) 
beruflich veranlasst sind, stellt der Umstand, ob ein Arbeitnehmer variable, vom Erfolg seiner Arbeit 
abhängige Entlohnung erhält, ein gewichtiges Indiz dar. Denn in einem solchen Fall hat es ein Arbeit-
nehmer in größerem Umfang selbst in der Hand, die Höhe seiner Bezüge zu beeinflussen. Liegt indes-
sen eine derartige Entlohnung nicht vor, so verlieren Aufwendungen nicht ohne Weiteres ihren berufli-
chen Charakter; der Erwerbsbezug kann sich auch aus anderen Umständen ergeben.  
 
 
 7. Keine Abgeltung von Unfallkosten durch die 1-%-Regelung  

bei Alkoholmissbrauch 
 
Arbeitnehmer, denen von ihrem Arbeitgeber ein Firmenwagen zur Verfügung gestellt wird, müssen den 
damit verbundenen geldwerten Vorteil als Arbeitslohn versteuern. Nach dem Einkommensteuergesetz 
kann der Vorteil monatlich mit 1 % des Bruttolistenpreises bewertet werden. Durch die 1-%-Regelung 
werden nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) die Kosten abgegolten, die unmittelbar 
durch das Halten und den Betrieb des Fahrzeugs veranlasst sind und typischerweise bei seiner Nutzung 
anfallen. 
Mit Urteil vom 24.5.2007 hat der BFH nun entschieden, dass Unfallkosten von der 1-%-Regelung nicht 
erfasst werden. Solche Kosten stellen bei Verzicht des Arbeitgebers auf Schadensersatz einen zusätzli-
chen geldwerten Vorteil dar. Dieser führt aber nur dann zu einer Steuererhöhung, wenn und so weit die 
Begleichung der Schadensersatzforderung nicht ihrerseits zum Werbungskostenabzug berechtigen wür-
de. Dies war im Streitfall zweifelhaft und führte deshalb zur Zurückverweisung des Verfahrens an das 
Finanzgericht.  
Denn der Arbeitgeber hatte auf die Geltendmachung eines Schadensersatzanspruchs gegen den Arbeit-
nehmer wegen eines Unfallschadens auch für den Fall verzichtet, dass er bei einer Fahrt unter Alkohol-
einfluss entstanden war.  



Ein Werbungskostenabzug ist aber ausgeschlossen, wenn das auslösende Moment für den Verkehrsun-
fall die alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit war. 
 
 
 8. Reform des GmbH-Gesetzes durch das MoMiG 
 
Das GmbH-Gesetz (GmbHG) soll grundlegend modernisiert und zugleich dereguliert werden. Exis-
tenzgründungen sollen erleichtert, die Registereintragung von GmbHs beschleunigt und Missbrauchs-
fälle am Ende des Lebens der GmbH bekämpft werden. Das Gesetz zur Modernisierung des GmbH-
Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) will diese Ziele umsetzen. Das Bundeskabi-
nett hat am 23.5.2007 den Regierungsentwurf des Gesetzes beschlossen. Das Inkrafttreten ist für die 
erste Hälfte 2008 geplant. 
Der beschlossene Entwurf enthält noch weitergehende Reform- und Entbürokratisierungsansätze als der 
Referentenentwurf aus dem vergangenen Jahr. Zu den Schwerpunkten des Gesetzentwurfs im Einzel-
nen:  
 
Erleichterung und Beschleunigung von Unternehmensgründungen   
 
Ein Kernanliegen der GmbH-Novelle ist die Erleichterung und Beschleunigung von Unternehmens-
gründungen. 
 

a) Erleichterung der Kapitalaufbringung/Übertragung von Geschäftsanteilen  

 

• Das Mindeststammkapital der GmbH soll von bisher 25.000 Euro auf 10.000 Euro herabgesetzt 
werden, um Gründungen insbesondere im Dienstleistungsgewerbe zu erleichtern.  

• Um den Bedürfnissen von Existenzgründern, die am Anfang nur sehr wenig Stammkapital haben 
und benötigen, zu entsprechen, bringt der Entwurf eine Einstiegsvariante der GmbH, die haftungsbe-
schränkte Unternehmergesellschaft. Es handelt sich dabei um eine GmbH, die ohne bestimmtes 
Mindeststammkapital gegründet werden kann. Sie darf ihre Gewinne aber nicht voll ausschütten und 
soll auf diese Weise das Mindeststammkapital der normalen GmbH nach und nach ansparen. 

• Die Gesellschafter werden künftig individueller über die jeweilige Höhe ihrer Stammeinlagen 
bestimmen. Der Entwurf sieht vor, dass jeder Geschäftsanteil nur noch auf einen Betrag von mindes-
tens einem Euro lauten muss. Vorhandene Geschäftsanteile können künftig leichter gestückelt, auf-
geteilt, zusammengelegt und einzeln oder zu mehreren an einen Dritten übertragen werden. 

• Rechtsunsicherheiten im Bereich der Kapitalaufbringung werden dadurch beseitigt, dass das Rechts-
institut der „verdeckten Sacheinlage“ im Gesetz klar geregelt wird. Der Entwurf sieht vor, dass die 
Gesellschafter künftig auch mit einer „verdeckten Sacheinlage“ ihre Verpflichtung gegenüber der 
Gesellschaft erfüllen können. Der Gesellschafter muss aber beweisen, dass der Wert der verdeckten 
Sacheinlage den Betrag der geschuldeten Bareinlage erreicht hat. Kann er das nicht, muss er die Dif-
ferenz in bar erbringen. 

 

b) Einführung eines Mustergesellschaftsvertrags:  
 

Für unkomplizierte Standardgründungen (u. a. Bargründung, höchstens drei Gesellschafter) wird ein 
Mustergesellschaftsvertrag als Anlage zum GmbHG zur Verfügung gestellt. Wird dieses Muster ver-
wendet, ist keine notarielle Beurkundung des Gesellschaftsvertrages, sondern nur eine öffentliche Be-
glaubigung der Unterschriften erforderlich. Allein die Unterschriften unter dem Gesellschaftsvertrag 
müssen beglaubigt werden, um die Gesellschafter identifizieren zu können. Natürlich bleibt es möglich, 
bei der Gründung freiwillig rechtlichen Rat einzuholen.  
 

c) Beschleunigung der Registereintragung 

 

Die Eintragung einer Gesellschaft in das Handelsregister wurde bereits durch das Anfang 2007 in Kraft 
getretene Gesetz über elektronische Handelsregister und Genossenschaftsregister sowie das Unterneh-
mensregister (EHUG) erheblich beschleunigt. Das MoMiG verkürzt die Eintragungszeiten beim Han-
delsregister weiter:  
 



• Bei Gesellschaften, deren Unternehmensgegenstand genehmigungspflichtig ist, wird das Eintra-
gungsverfahren vollständig von der verwaltungsrechtlichen Genehmigung abgekoppelt. Das betrifft 
zum Beispiel Handwerks- und Restaurantbetriebe oder Bauträger, die eine gewerberechtliche Er-
laubnis brauchen. 

• Zukünftig müssen GmbHs wie Einzelkaufleute und Personenhandelsgesellschaften keine Genehmi-
gungsurkunden mehr beim Registergericht einreichen.  

• Vereinfacht wird auch die Gründung von Ein-Personen-GmbHs. Hier wird künftig auf die Stellung 
besonderer Sicherheitsleistungen verzichtet. 

• Es wird ausdrücklich klargestellt, dass das Gericht bei der Gründungsprüfung nur dann die Vorlage 
von Einzahlungsbelegen oder sonstigen Nachweisen verlangen kann, wenn es erhebliche Zweifel 
hat, ob das Kapital ordnungsgemäß aufgebracht wurde. Bei Sacheinlagen wird die Werthaltigkeits-
kontrolle durch das Registergericht auf die Frage beschränkt, ob eine „nicht unwesentliche“ Über-
bewertung vorliegt. Nur bei entsprechenden Hinweisen kann damit künftig im Rahmen der Grün-
dungsprüfung eine externe Begutachtung veranlasst werden. 

 
Wesentliche Erhöhung der Attraktivität der GmbH als Rechtsform  
 
Durch ein Bündel von Maßnahmen soll die Attraktivität der GmbH nicht nur in der Gründung, sondern 
auch als „werbendes“, also am Markt tätiges, Unternehmen erhöht und Nachteile der deutschen GmbH 
im Wettbewerb der Rechtsformen ausgeglichen werden.  
 

a) Verlegung des Verwaltungssitzes ins Ausland 
 

Zukünftig soll es deutschen Gesellschaften ermöglicht werden, einen Verwaltungssitz zu wählen, der 
nicht notwendig mit dem Satzungssitz übereinstimmt. Dieser Verwaltungssitz kann auch im Ausland 
liegen. Damit soll der Spielraum deutscher Gesellschaften erhöht werden, ihre Geschäftstätigkeit auch 
außerhalb des deutschen Hoheitsgebiets zu entfalten. Das kann z. B. eine attraktive Möglichkeit für 
deutsche Konzerne sein, ihre Auslandstöchter in der Rechtsform der vertrauten GmbH zu führen.  
 

b) Mehr Transparenz bei Gesellschaftsanteilen 
 

Nach dem Vorbild des Aktienregisters soll künftig nur derjenige als Gesellschafter gelten, der in die 
Gesellschafterliste eingetragen ist. So können Geschäftspartner der GmbH lückenlos und einfach nach-
vollziehen, wer hinter der Gesellschaft steht. Der eintretende Gesellschafter erhält einen Anspruch dar-
auf, in die Liste eingetragen zu werden.  
 

c) Gutgläubiger Erwerb von Gesellschaftsanteilen 
 

Die rechtliche Bedeutung der Gesellschafterliste wird noch in anderer Hinsicht erheblich ausgebaut. 
Die Gesellschafterliste dient als Anknüpfungspunkt für einen gutgläubigen Erwerb von Geschäftsantei-
len. Wer einen Geschäftsanteil erwirbt, soll künftig darauf vertrauen dürfen, dass die in der Gesell-
schafterliste verzeichnete Person auch wirklich Gesellschafter ist. Ist eine unrichtige Eintragung in der 
Gesellschafterliste für mindestens drei Jahre unbeanstandet geblieben, so gilt der Inhalt der Liste dem 
Erwerber gegenüber als richtig. Entsprechendes gilt für den Fall, dass die Eintragung zwar weniger als 
drei Jahre unrichtig, die Unrichtigkeit dem wahren Berechtigten aber zuzurechnen ist. Die Neuregelung 
führt zu einer erheblichen Erleichterung für die Praxis bei Veräußerung von Anteilen älterer GmbHs.  
 

d) Sicherung des Cash-Pooling 
 

Cash-Pooling ist ein Instrument zum Liquiditätsausgleich zwischen den Unternehmensteilen im Kon-
zern. Dazu werden Mittel von den Tochtergesellschaften an die Muttergesellschaft zu einem gemein-
samen Cash-Management geleitet. Im Gegenzug erhalten die Tochtergesellschaften Rückzahlungsan-
sprüche gegen die Muttergesellschaft. Obwohl das Cash-Pooling als Methode der Konzernfinanzierung 
als ökonomisch sinnvoll erachtet wird, ist aufgrund der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs in der Praxis Rechtsunsicherheit über dessen Zulässigkeit entstanden. Der Entwurf greift die Sor-
gen der Praxis auf und schlägt eine allgemeine Regelung vor, die über das Cash-Pooling hinausreicht 
und zur bilanziellen Betrachtung des Gesellschaftsvermögens zurückkehrt. Danach kann eine Leistung 
der Gesellschaft an einen Gesellschafter dann nicht als verbotene Auszahlung von Gesellschaftsvermö-
gen gewertet werden, wenn ein reiner Aktivtausch vorliegt, also der Gegenleistungs- oder Rückerstat-



tungsanspruch der Gesellschaft gegen den Gesellschafter die Auszahlung deckt und vollwertig ist. Eine 
entsprechende Regelung soll auch im Bereich der Kapitalaufbringung gelten.  
 

e) Deregulierung des Eigenkapitalersatzrechts 
 

Beim Eigenkapitalersatzrecht geht es um die Frage, ob Kredite, die Gesellschafter ihrer GmbH geben, 
als Darlehen oder als Eigenkapital behandelt werden. Das Eigenkapital steht in der Insolvenz hinter 
allen anderen Gläubigern zurück. Grundgedanke der Neuregelung ist, dass die Organe und Gesellschaf-
ter der gesunden GmbH einen einfachen und klaren Rechtsrahmen vorfinden sollen. Eine Unterschei-
dung zwischen „kapitalersetzenden“ und „normalen“ Gesellschafterdarlehen wird es demnach nicht 
mehr geben.  
 
Bekämpfung von Missbräuchen 
 
Die aus der Praxis übermittelten Missbrauchsfälle sollen durch verschiedene Maßnahmen effektiver 
bekämpft werden. 
 
• Die Rechtsverfolgung gegenüber Gesellschaften soll beschleunigt werden. Das setzt voraus, dass die 

Gläubiger wissen, an wen sie sich wegen ihrer Ansprüche wenden können. Deshalb muss zukünftig 
in das Handelsregister eine inländische Geschäftsanschrift eingetragen werden. Dies gilt auch für 
Aktiengesellschaften, Einzelkaufleute, Personenhandelsgesellschaften sowie Zweigniederlassungen 
(auch von Auslandsgesellschaften). Wenn unter dieser eingetragenen Anschrift eine Zustellung 
(auch durch Niederlegung) faktisch unmöglich ist, wird die Möglichkeit verbessert, gegenüber juris-
tischen Personen (also insbesondere der GmbH) eine öffentliche Zustellung im Inland zu bewirken.  

• Die Gesellschafter werden im Falle der Führungslosigkeit der Gesellschaft verpflichtet, bei Zah-
lungsunfähigkeit und Überschuldung einen Insolvenzantrag zu stellen. Hat die Gesellschaft keinen 
Geschäftsführer mehr, muss jeder Gesellschafter an deren Stelle Insolvenzantrag stellen, es sei denn, 
er hat vom Insolvenzgrund oder von der Führungslosigkeit keine Kenntnis. 

• Geschäftsführer, die Beihilfe zur Ausplünderung der Gesellschaft durch die Gesellschafter leisten 
und dadurch die Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft herbeiführen, sollen stärker in die Pflicht ge-
nommen werden. 

• Die bisherigen Ausschlussgründe für Geschäftsführer werden um Verurteilungen wegen Insolvenz-
verschleppung, falscher Angaben und unrichtiger Darstellung sowie Verurteilungen aufgrund allge-
meiner Straftatbestände mit Unternehmensbezug erweitert. Zum Geschäftsführer kann also nicht 
mehr bestellt werden, wer gegen zentrale Bestimmungen des Wirtschaftsstrafrechts verstoßen hat. 
Das gilt auch bei Verurteilungen wegen vergleichbarer Straftaten im Ausland. 

 
 
 9. Anspruch eines Teilzeitbeschäftigten auf Verlängerung seiner Arbeitszeit 
 
Der Arbeitgeber ist verpflichtet einen teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer, der ihm den Wunsch nach 
einer Verlängerung seiner vertraglichen Arbeitszeit angezeigt hat, bei der Besetzung eines entsprechen-
den freien Arbeitsplatzes bei gleicher Eignung bevorzugt zu berücksichtigen. Dem Wunsch dürfen al-
lerdings nicht dringende betriebliche Gründe oder Arbeitszeitwünsche anderer teilzeitbeschäftigter 
Arbeitnehmer entgegenstehen. 
In einem vom Bundesarbeitsgericht am 8.5.2007 entschiedenen Fall war ein Arbeitnehmer bei einem 
Automobilclub als Disponent in der Pannenhilfe mit 20 Stunden wöchentlich beschäftigt. Im Arbeits-
vertrag wurde die Anwendung der jeweiligen Tarifverträge des Kraftfahrzeuggewerbes Bayern verein-
bart. Nach dem maßgeblichen Manteltarifvertrag beträgt die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit ei-
nes vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers 36 Stunden und kann mit seiner Zustimmung auf 40 Stunden 
verlängert werden. Vom Automobilclub wurden vier neu zu besetzende Disponentenstellen in Vollzeit 
ausgeschrieben. Der in Teilzeit beschäftigte Arbeitnehmer verlangte vom Arbeitgeber daraufhin die 
Zustimmung zur Verlängerung seiner regelmäßigen vertraglichen Arbeitszeit auf 36 Stunden, hilfswei-
se 40 Stunden wöchentlich. Das lehnte der Arbeitgeber mit der Begründung ab, es seien keine entspre-
chenden Arbeitsplätze im Sinne des Gesetzes über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverhältnisse zu 



besetzen, denn die Arbeitsverträge für die neuen Arbeitsplätze sollten „tariffrei“ mit einer regelmäßigen 
Arbeitszeit von 40 Stunden wöchentlich geschlossen werden.  
Die Richter entschieden, dass der Arbeitnehmer Anspruch auf vertragliche Verlängerung seiner Ar-
beitszeit hat. Da der Arbeitgeber einen „entsprechenden Arbeitsplatz“ als Disponent in Vollzeit beset-
zen wollte, hätte er den Wunsch des in Teilzeit beschäftigten Arbeitnehmers bevorzugt berücksichtigen 
müssen. 
 
 
10. Arbeitgeber haftet für betriebliche Altersvorsorge 
 
Nach dem Betriebsrentengesetz kann der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber verlangen, dass von den künf-
tigen Entgeltansprüchen bis zu 4 % der jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Ren-
tenversicherung durch Entgeltumwandlung für seine betriebliche Altersversorgung verwendet werden. 
Ferner steht der Arbeitgeber für die Erfüllung der von ihm zugesagten Leistungen auch dann ein, wenn 
die Durchführung nicht unmittelbar über ihn erfolgt. Demnach hat er auch einzustehen, wenn eine 
Direktversicherung abgeschlossen wird und diese nicht leistet. 
Das Bundesarbeitsgericht hat in seinem Urteil vom 12.6.2007 entschieden, dass diese Regelung verfas-
sungsgemäß ist. Ein Verstoß gegen das Grundgesetz, insbesondere gegen die geschützte Berufsfreiheit, 
liegt nicht vor.  
Die Richter verurteilten deshalb einen Arbeitgeber, der sich weigerte, der gesetzlichen Verpflichtung 
nachzukommen, zum Abschluss einer Vereinbarung über die Entgeltumwandlung und zur Durchfüh-
rung der Vereinbarung. 
 
 
11. Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung 
 
Jeder kann durch Unfall, Krankheit oder Alter in die Lage kommen, dass er wichtige Angelegenheiten 
seines Lebens nicht mehr selbstverantwortlich regeln kann. Um in gesunden Tagen im Sinne der 
Selbstbestimmung schriftliche Willenserklärungen für den Fall einer späteren Einwilligungsunfähigkeit 
angeben zu können, stehen drei Instrumente zur Verfügung. Dieser Beitrag soll einen kleinen Einblick 
verschaffen, welches dieser drei Instrument u. U. für die eigene Person sinnvoll sein kann. 
 
Betreuungsverfügung: Für jemanden, der z. B. durch einen Infarkt, Alterserkrankung (Demenz) usw. 
nicht mehr handlungsfähig ist, wird vom örtlich zuständigen Amtsgericht als Vormundschaftsgericht 
ein Betreuer bestellt. In der Betreuungsverfügung wird eine Person des Vertrauens benannt die, für den 
Fall, dass eine eigene Betreuung erforderlich wird, vom Vormundschaftsgericht bestellt werden soll. 
Durch eine solche Verfügung kann auf dieses Verfahren im Vorfeld Einfluss genommen werden. So 
kann hier z. B. Folgendes bestimmt werden: 
 
• Wer zum Betreuer bestellt werden soll und wer nicht, 
• wo der Wohnsitz des Betreuten sein soll, 
• was inhaltlich auch Bestandteil einer Patientenverfügung sein könnte und 
• in eingeschränktem Maße auch Umgang mit Finanzen, Geschenke an Kinder usw. Hier ist der Be-

treuer aber durch restriktive Maßnahmen der Vermögensverwaltung gesetzlich eingeschränkt. 
 
Vorsorgevollmacht: In einer solchen Erklärung gibt die betroffene Person in gesunden Tagen für den 
Fall einer später eintretenden Geschäfts- oder Einwilligungsunfähigkeit (z. B. durch altersbedingten 
Abbau von geistigen Fähigkeiten) einem anderen die Vollmacht, im Namen der betroffenen Person zu 
handeln.  
Die Abgrenzung von Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung liegt vor allem darin, dass die Vor-
sorgevollmacht auf grenzenloses und unkontrolliertes Vertrauen setzt, während die Betreuungsverfü-
gung erst dann Wirkung entfaltet, wenn das Gericht es entsprechend der gesundheitlichen Situation des 
Verfügenden für erforderlich hält, dass die Handlungsbefugnis dem vom Verfügenden Vorgeschlage-
nen übertragen wird und diese Befugnis dann unter gerichtlicher Kontrolle steht. 



Voraussetzung für eine rechtswirksame Vorsorgevollmacht ist die Geschäftsfähigkeit des Vollmachtge-
bers. Dieser muss also bei der Beurkundung über seinen freien Willen verfügen. Die Geschäftsfähigkeit 
wird in letzter Konsequenz auch nicht durch eine notarielle Beurkundung bewiesen; sie bildet in der 
Praxis jedoch ein starkes Indiz dafür, dass der Vollmachtgeber auch geschäftsfähig war. So ist es in 
Zweifelsfällen u. U. ratsam, ein ärztliches Attest einzuholen, das die Geschäftsfähigkeit belegt. 
Grundsätzlich ist die Errichtung einer Vorsorgevollmacht in der Form notarieller Beurkundung emp-

fehlenswert und wichtig, da der Notar umfassend über die Rechtswirkungen und den Inhalt der Voll-
macht berät und vor einer fehlerhaften Abfassung schützt. Sie ist ohnehin dann unerlässlich, wenn die 
Vollmacht auch zu Grundstücksgeschäften tauglich sein soll. Banken müssen zwar Vorsorgevollmach-
ten akzeptieren; um die Akzeptanz bei Geldinstituten zu gewährleisten, ist es ratsam, den Bevollmäch-
tigten dort persönlich einzuführen. 
Soll die Vorsorgevollmacht auch zur Einwilligung in medizinische Maßnahmen berechtigen, mit deren 
Durchführung die begründete Gefahr besteht, dass der Vollmachtgeber aufgrund der Maßnahme stirbt 
oder einen schweren und länger dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet, muss die Vollmacht 
schriftlich abgefasst sein und diese Maßnahmen ausdrücklich nennen. Gleiches gilt, wenn der Bevoll-
mächtigte berechtigt sein soll, eine freiheitsentziehende Unterbringung des Vollmachtgebers zu veran-
lassen oder ihn vor Gericht zu vertreten. 
Sofern auch eine Patientenverfügung (siehe nachfolgend) vorliegt, sollte in der Vorsorgevollmacht 
erwähnt werden, dass der Bevollmächtigte an die Patientenverfügung gebunden ist, da er ansonsten 
allein nach seinem Ermessen entscheiden kann. 
Eine Vorsorgevollmacht setzt daher unbedingtes und uneingeschränktes persönliches Vertrauen zum 
Bevollmächtigten voraus und sollte nicht leichtfertig erteilt werden. 
 
Patientenverfügung: Mit der Patientenverfügung kann man sich zu seinen Wünschen bezüglich medi-
zinischer Behandlung, Nichtbehandlung oder Behandlungsbegrenzung angesichts einer aussichtslosen 
Erkrankung äußern. Die Patientenverfügung ist von der Vorsorgevollmacht zu unterscheiden, die nicht 
den eigenen Willen zum Ausdruck bringt, sondern einen Dritten ermächtigt, an der Stelle des einwilli-
gungsunfähigen Patienten zu entscheiden – z. B. in Fällen, die die Patientenverfügung nicht regelt. Pa-
tientenverfügung und Vorsorgevollmacht sollten sinnvollerweise gemeinsam erstellt werden. In der 
Vorsorgevollmacht sollte dann darauf verwiesen werden, dass der Bevollmächtigte an die Patientenver-
fügung gebunden ist.  
Mit der Betreuungsverfügung unterbreitet der Verfügende dem Vormundschaftsgericht lediglich einen 
Vorschlag für die Auswahl der Person des Betreuers. Dieser ist auch an eine Patientenverfügung ge-
bunden. 
 
Für alle drei Verfügungsvarianten gibt es vorformulierte Vordrucke, die man nur noch ankreuzen 
und/oder unterschreiben muss. Fachleute raten davon jedoch ab und halten sorgfältige Überlegungen, 
Einholung umfassenden Rates und Aufklärung sowie eigene Formulierungen für erforderlich, um den 
eigenen Willen wirksam niederzulegen. Die Einholung von Rat und Aufklärung bei Dritten, beispiels-
weise Notaren oder Rechtsanwälten ist sicherlich empfehlenswert. 
Sowohl Vorsorgevollmacht als auch Betreuungsverfügung müssen dem Vormundschaftsgericht vorge-
legt werden, wenn man Kenntnis von einem gerichtlichen Betreuungsverfahren hat. Die Bundesnotar-
kammer führt seit 2004 das Zentrale Vorsorgeregister, in dem Vorsorgevollmachten eingetragen wer-
den können, um den Vormundschaftsgerichten bei Bedarf die Suche nach einem Bevollmächtigten zu 
erleichtern, bzw. ein Verfahren zur Bestellung eines Betreuers durch das Vormundschaftsgericht zu 
vermeiden. 
 
 
12. Künstlersozialabgabe kann jedes Unternehmen treffen 
 
Seit Juni 2007 prüft die Deutsche Rentenversicherung auch die Abgaben zur Künstlersozialversiche-
rung. Viele Betriebe bezahlten in der Vergangenheit die Künstlersozialabgaben aus Unwissenheit 
und/oder weil sie sich von dem Begriff haben täuschen lassen, nicht, obwohl sie dazu verpflichtet wä-
ren. Denn die Künstlersozialabgabe wird auch bei Unternehmen erhoben, die Werke und Leistungen 
selbstständiger Künstler und Publizisten gegen Entgelt in Anspruch nehmen. Der Künstler/Publizist 



und der Auftraggeber stehen in einem ähnlichen Verhältnis wie der Arbeitnehmer zum Arbeitgeber. 
Daher werden diese Unternehmen an der Finanzierung beteiligt. 
Abgabepflichtig sind vor allem diejenigen Unternehmen, die typischerweise als Verwerter künstleri-
scher oder publizistischer Werke oder Leistungen tätig werden, wie z. B. Verlage, Presseagenturen usw. 
Aber auch Werbung treibende Unternehmen – und das sind so ziemlich alle Unternehmen – sind davon 
betroffen. Die Entgelte müssen für unternehmerische Zwecke gezahlt worden sein. Somit ist eine 
Künstlersozialabgabe für private Aufwendungen des Abgabepflichtigen (z. B. die Musikband auf einer 
privaten Hochzeitsfeier) nicht zu entrichten. 
Aufgrund einer sog. „Generalklausel“ kann jedes Unternehmen abgabepflichtig werden, wenn es nicht 
nur gelegentlich (mehr als drei Veranstaltungen im Jahr) selbstständige künstlerische oder publizisti-
sche Leistungen für sich in Anspruch nimmt und damit Einnahmen erzielen will. 
Künstlersozialabgaben sind auf solche Zahlungen zu entrichten, die für künstlerische oder publizisti-
sche Leistungen gegenüber selbstständigen Künstlern oder Publizisten erbracht werden. Dazu gehören 
z. B. Musiker, Schauspieler, Maler oder Bildhauer, aber auch selbstständig kreativ Tätige im Bereich 
der Werbung und des Designs, wie z. B. Webdesigner, Layouter, Texter, Fotografen, Stylisten oder 
Visagisten. 
Die Abgabensätze betragen 2007 = 5,1 % (2002 = 3,8 %, 2003 = 3,8 %, 2004 = 4,3 %, 2005 = 5,8 %, 
2006 = 5,5 %) 
Wer seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, dem drohen hohe Nachzahlungen und Bußgelder. 
Weitere Informationen erhalten Sie auch im Internet unter http://www.kuenstlersozialkasse.de 
 
 
13. Der modifizierte Standardtarif in der Privaten Krankenversicherung zum 1.7.2007 
 
Zum 1.7.2007 wurde als nächste Stufe der Gesundheitsreform der modifizierte Standardtarif in der Pri-
vaten Krankenversicherung (PKV) eingeführt. Der Anspruch, sich im Standardtarif versichern zu kön-
nen, gilt für folgende Personen: 
 
• für diejenigen, die ihren privaten Krankenversicherungsschutz verloren haben, und 
• für diejenigen, die nie versichert waren und die zum Beispiel wegen ihrer beruflichen Biografie der 

PKV zuzuordnen sind – insbesondere Selbstständige. 
 
Die privaten Versicherungsunternehmen sind verpflichtet, speziell für diese Personengruppen ab 
1.7.2007 einen neuen Standardtarif anzubieten. Für den sog. modifizierten Standardtarif gilt im Einzel-
nen: 
 
• Der Leistungsumfang ist mit dem der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) vergleichbar. 
• Die PKV-Unternehmen können im modifizierten Standardtarif niemanden, der zur Aufnahme be-

rechtigt ist, ablehnen. 
• Es dürfen keine Risikoausschlüsse oder Risikozuschläge bei Vorerkrankungen erhoben werden. Die 

Höhe des Beitrages ist vom Alter und Geschlecht des Versicherten abhängig, nicht aber von seinem 
Gesundheitszustand. 

• Für den Zugang zum modifizierten Standardtarif gelten keine Altersbeschränkungen. 
• Sowohl für den herkömmlichen als auch für den modifizierten Standardtarif wird die ärztliche und 

zahnärztliche Behandlung über die Kassenärztlichen und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen si-
chergestellt. Diese Versicherten haben dann ebenso wie gesetzlich Versicherte einen Anspruch auf 
ärztliche bzw. zahnärztliche Versorgung.  

 
Außerdem wird gewährleistet, dass Menschen mit niedrigem Einkommen auch im modifizierten Stan-
dardtarif nicht durch Prämienzahlungen überlastet werden. Der monatliche Beitrag für Einzelpersonen 
darf den durchschnittlichen Höchstbetrag in der GKV nicht überschreiten.  
Zum 1.1.2009 wird der modifizierte Standardtarif durch den Basistarif abgelöst. Die Versicherungsver-
träge werden entsprechend umgestellt. Dann gilt zudem auch für die PKV eine allgemeine Pflicht zur 
Versicherung des Krankheitsrisikos in einem bestimmten Mindestumfang. 
 



 
14. Schrittweise Einführung des Energieausweises ab 1.7.2008 
 
Das Bundeskabinett hat am 27.6.2007 die Energieeinsparverordnung verabschiedet. Im Kern wird mit 
der Verordnung der Energieausweis für Bestandsgebäude bei Vermietung und Verkauf verpflichtend 
eingeführt. Der Gebäudeenergieausweis zeigt die energetische Qualität von Gebäuden auf. In Verbin-
dung mit den Modernisierungsempfehlungen gibt er zudem Hinweise für kostengünstige Verbesserun-
gen der energetischen Gebäudeeigenschaften. 
Der Energieausweis wird zeitlich versetzt, beginnend mit dem 1.7.2008 für ältere Wohngebäude (Bau-
jahre bis 1965), verpflichtend. Bei später errichteten Gebäuden haben die Eigentümer noch bis zum 
1.1.2009 Zeit. Bis zum 1.10.2008 hat ein großer Teil der Verkäufer und Vermieter noch die Wahl zwi-
schen Bedarfs- und Verbrauchsausweis, da Bedarfsausweise erst ab dann für Wohngebäude mit bis 
zu vier Wohneinheiten unter folgenden beiden Voraussetzungen verpflichtend werden: 
 
• Der Bauantrag ist gestellt worden, bevor die erste Wärmeschutzverordnung vom November 1977 

gegolten hat. 
• Zwischenzeitlich wurden keine Maßnahmen durchgeführt, die dazu führen, dass das Anforderungs-

niveau der Wärmeschutzverordnung erfüllt wird. 
 
Der Bedarfsausweis ermittelt anhand der Gebäudeeigenschaften (z. B. Dämmqualität von Wänden und 
Fenstern, Qualität der Heizanlage usw.) den Energiebedarf.  
Die Kosten für die Erstellung eines Bedarfsausweises können je nach Anwesen und Aufwand erheblich 
sein. 
 
Der Verbrauchsausweis hingegen stützt sich auf den bisherigen Energieverbrauch der Bewohner. Be-
rechnet wird er auf der Basis von mindestens drei aufeinanderfolgenden Heizkostenabrechnungen. Die 
Kosten für diesen Verbrauchsausweis betragen ca. 50 Euro. Es ist jedoch zu beachten, dass der Eigen-
tümer nur beim Bedarfsausweis als Anlage Vorschläge für eine Modernisierung erhält. Da die Eigen-
tümer noch bis zum 30.9.2008 ein Wahlrecht zwischen diesen beiden Energieausweisarten hat, kann 
sich für einige u. U. die günstigere Variante rechnen. 
 
Die Energieeinsparverordnung berechtigt einen breiten Kreis qualifizierter Berufsgruppen zur Ausstel-
lung von Energieausweisen, darunter insbesondere auch Handwerker aus den Bereichen des Bau-, Aus-
bau- oder anlagentechnischen Gewerbes. Damit wird gewährleistet, dass die Gebäudeenergieausweise 
in der erforderlichen Qualität ausgestellt werden können und dass die zu erwartende Nachfrage auch 
marktgerecht erfüllt werden kann. 
 
 
 
 
  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich für die  
 Berechnung von Verzugszinsen 

 1.1.2002 - 30.6.2002 =  2,57 % 
 1.7.2002 - 31.12.2002 =  2,47 % 
 1.1.2003 - 30.6.2003 =  1,97 % 
 1.7.2003 - 31.12.2003 =  1,22 % 
 1.1.2004 - 30.6.2004 =  1,14 % 
 1.7.2004 - 31.12.2004 =  1,13 % 
 1.1.2005 - 30.6.2005 = 1,21 % 
 1.7.2005 - 31.12.2005 = 1,17 % 
 1.1.2006 - 30.6.2006 = 1,37 % 
 1.7.2006 - 31.12.2006 = 1,95 % 
 1.1.2007 - 30.6.2007 = 2,70 % 
   ab 1.7.2007 = 3,19 % 
 

-  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 

 



 Verbraucherpreisindex 
 (2000 = 100) 

2007: 
Juni = 112,3; Mai = 112,2; April = 112,0; März = 111,6; Februar = 111,3;  
Januar = 110,9 
2006: 
Dezember = 111,1; November = 110,2; Oktober = 110,3;  
September = 110,2; August = 110,6; Juli = 110,7; Juni 110,3; Mai = 110,1; 
April = 109,9; März = 109,5; Februar = 109,5;  
Januar = 109,1 
2005:  
Dezember = 109,6; November = 108,6; Oktober = 109,1; 
September = 109,1; August = 108,7; Juli = 108,6; Juni = 108,1; Mai = 108,0; 
April = 107,7;März = 107,6, Februar = 107,3; Januar = 106,9 
2004:  
Dezember = 107,3; November = 106,2; Oktober = 106,6;  
September = 106,4; August = 106,7; Juli 106,5; Juni = 106,2; Mai = 106,2; 
April = 106,0; März = 105,7; Februar = 105,4; Januar = 105,2 

  

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


